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Prüfungsordnung 
für die Staatlichen Prüfungen 

für Lehrkräfte der Kurzschrift und 
für Lehrkräfte der Textverarbeitung 

Vom 21. März 1994 

Auf Grund von Art. 66 Abs. 2 Nr. 11, Art. 97 Abs. 3 
und Art. 98 Abs.3 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst folgende Ver
ordnung: 
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Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Zweck der Prüfungen 

1 Mit dem Bestehen der Staatlichen Prüfung für 
Lehrkräfte der Kurzschrift oder für Lehrkräfte der 
Textverarbeitung weisen die Bewerber die Befähi
gung zum Erteilen des Unterrichts im jeweiligen 
Fach nach. 2Vorschriften des Laufbahnrechts, ins
b esondere hinsichtlich der Verwendung an öffentli
chen Schulen , bleiben unberühr t . 

§ 2 

Durchführung der Prüfungen 

(1) IDie Prüfungen werden vom Staatsministe
rium für Untericht, Kultus , Wissenschaft und 
Kunst durchgeführt. 2Sie finden in der Regel in 
Augsburg, Bayreuth und München statt. 3Die Ter
mine der schriftlichen Prüfungen bestimmt das 
Staatsministerium für Unterricht , Kultus, Wissen
schaft und Kunst. 

(2) 1 Um die Einheitlichkeit der Prüfungen zu 
gewährleisten, kann das Staatsministerium für 
Unterricht, Kultus , Wissenschaft und Kunst Mini
sterialkommissäre bestellen. 2Die Ministerialkom
missäre haben in ihrem Zuständigkeitsbereich fol
gende Aufgaben und Befugnisse: 

1. Sie sind berechtigt und verpflichtet, etwaige 
Bedenken gegen die Benotung der Prüfungs
arbeiten dem Prüfungsausschuß darzulegen und 
nötigenfalls im Benehmen mit dem Prüfungsaus
schuß über die Benotung einzelner Arbeiten zu 
entscheiden, 

2. sie haben bei den mündlichen und den unter
richtspraktischen Prüfungen die Rechte einer 
prüfenden Person, 
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3. sie wirken bei der Schlußberatung des Prüfungs
ausschusses und bei der Feststellung des Prü
fungsergebnisses mit, 

4 . sie legen bei grundsätzlichen Meinungsverschie
denheiten zwischen dem Prüfungs ausschuß und 
den Ministerialkommissären die Streitfrage 
unverzüglich dem Staatsministerium für Unter
richt, Kultus, Wissenschaft und Kunst vor, 

5. sie unterzeichnen die Prüfungszeugnisse mit. 

(3) Über jede Prüfung wird eine Niederschrift 
geführt, die über alle für die Beurteilung der Prü
fungsleistungen wesentlichen Vorkommnisse Auf
schluß geben muß. 

(4) Nach Abschluß der Prüfungen kann jede an 
der Prüfung teilnehmende Person Einsicht in ihre 
Prüfungsarbeiten und in die Niederschriften über 
die mündlichen und unterrichtspraktischen Prü
fungen nehmen . . 

§ 3 

Prüfungsausschuß 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht, Kul
tus , Wissenschaft und Kunst beruft an jedem Prü
fungsort für jede Prüfung einen Prüfungsausschuß. 

(2) 1 Der Prüfungsausschuß besteht aus der Per
son , die den Vorsitz inne hat und mindestens zwei 
weiteren Mitgliedern. 2Mindestens zwei Mitglieder 
des Prüfungsausschusses müssen die Lehrbefähi-
gung in dem jeweiligen Fach besitzen. . 

(3) lDer Prüfungs ausschuß entscheidet mit ein
facher Stimmenmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes des 
Ausschlag. 3Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
4Beratung und Abstimmung sind geheim. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
in allen Prüfungs angelegenheiten zur Amtsver
schwiegenheit verpflichtet. 

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsaus
schusses hat 

1. die Prüfung vorzubereiten, insbesondere Ent
würfe von Prüfungsaufgaben einzuholen und 
dem Staatsministerium für Unterricht, Kultus, 
Wissenschaft und Kunst vorzulegen, 

2. über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden, 

3. die schriftliche Prüfung durch Aufsichtsperso
nen überwachen zu lassen, 

4 . aus den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
die erst- und zweitprüfenden Personen für die 
Bewertung der schriftlichen Arbeiten zu bestim
men sowie die Prüfungskommissionen für die 
mündlichen und unterrichtspraktischen Prüfun
gen zusammenzustellen ; in jeder Kommission 
müssen zwei Mitglieder die Lehrbefähigung im 
jeweiligen Fach besitzen, 

5. den Stichentscheid bei der Bewertung der 
schriftlichen Arbeiten zu treffen oder durch ein 
anderes Mitglied des Prüfungsausschusses her
beiführen zu lassen, 

6. das Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung 
nach § 8 Abs. 2 auszustellen und den Prüfungs-

bericht mit einem Abdruck der Notenliste dem 
Staatsministerium für Unterricht, Kultus , Wis
senschaft und Kunst zu übersenden, 

7. für eine vertrauliche Behandlung der Prüfungs
aufgaben zu sorgen, 

8. alle Aufgaben wahrzunehmen und Entscheidun
gen zu treffen, die nicht ausdrücklich durch 
diese Verordnung oder eine andere Rechtsvor
schrift dem Prüfungsausschuß oder einer ande
ren Stelle übertragen sind. 

(6) Der Prüfungsausschuß hat 

1. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen 
nach § 38 der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO) zu entscheiden, 

2. über die Folgen des Unterschleifs (§ 14), des 
Rücktritts, der Verhinderung und des Versäum
nisses (§ 15) zu entscheiden, 

3. das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus
ses bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unter
stützen, 

4. die Endnoten und Gesamtnoten der an der Prü
fung Teilnehmenden festzustellen, 

5. sonstige Aufgaben wahrzunehmen, die ihm 
durch diese Prüfungsordnung zugewiesen sind. 

§4 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Zur Prüfung werden zugelassen 

1. Bewerber, die mindestens das Abschlußzeugnis 
der Realschule oder ein als gleichwertig aner
kanntes Zeugnis (Art. 19 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3, 
Abs. 3 BayEUG) besitzen und 

a) eine abgeschlossene einschlägige Berufsaus
bildung in einem anerkannten oder als gleich
wertig geregelten Ausbildungsberuf oder 

b) eine mindestens fünf jährige entsprechende 
Tätigkeit oder 

c) eine mindestens einjährige Vollzeitausbil
dung in Kurzschrift oder Textverarbeitung/ 
Maschinenschreiben an einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten Ausbildungsein
richtung 

nachweisen; die Bewerber müssen zum Zeit
punkt der Prüfung das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, 

2. Lehrer jeder Fachrichtung, Lehramtsanwärter 
und Studienreferendare. 

(2) 1 Bewerber nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a und b 
sowie nach Absatz 1 Nr.2 müssen den Nachweis 
über eine hinreichende Vorbereitung auf die Prü
fung erbringen. 2Als solcher gilt insbesondere der 
Nachweis über die Teilnahme an einer mindestens 
sechsmonatigen Teilzeitausbildung oder an einem 
von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunter
richt der Länder der Bundesrepublik Deutschland 
zugelassenen Fernlehrgang. 3Die Bewerber nach 
Absatz 1 Nr. 1 haben ferner zu belegen, daß sie über 
ausreichende Unterrichtserfahrung verfügen oder 
an mehreren Hospitationen im Unterricht des be
treffenden Faches teilgenommen haben. 
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§ 5 

Meldung zur Prüfung 

(1) Der Zeitpunkt der Prüfung, die Meldefrist 
und Meldestelle werden vom Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst im 
Bayerischen Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

(2) Der Meldung sind beizufügen 

1. ein Lebenslauf, der neben den notwendigen Per
sonalangaben eine Darstellung der Schul- und 
Berufsausbildung enthält, 

2. ein Lichtbild, 

3. eine beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des 
Zeugnisses über den Realschulabschluß bzw. des 
Nachweises über eine gleichwertige Schulbil
dung, 

4. Nachweis über Ausbildung und Tätigkeiten nach 
§ 4 Abs.1 Nr. 1 Buchst. abis c, 

5. gegebenenfalls beglaubigte Abschriften der 
Zeugnisse über Lehramtsprüfungen, 

6. Nachweise über Art und Umfang der Vorberei
tung auf die Prüfung, insbesondere Nachweise 
nach § 4 Abs. 2, 

7. bei Bewerbern nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 sowie bei 
Bewerbern nach § 4 Abs.1 Nr. 2, die nicht im 
Schuldienst tätig sind, ein amtsärztliches Zeug
nis aus dem hervorgeht, daß bei ihnen eine 
ansteckende Krankheit der Atmungsorgane 
nicht vorliegt; das Zeugnis darf nicht älter als 
ein halbes Jahr sein. 

§ 6 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, 
wenn die Bewerber 

1. die in § 4 vorgeschriebenen Zulassungsvoraus
setzungen nicht erfüllen, 

2. die Meldefrist versäumt haben oder die in § 5 
Abs.2 geforderten Unterlagen nicht innerhalb 
der Meldefrist erbringen, es sei denn, daß die 
Voraussetzungen der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gegeben sind (Art. 32 des Bayeri
schen Verwal tungsverfahrensgesetzes). 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den 
Bewerbern schriftlich mitzuteilen, eine ableh;
nende Entscheidung ist zu begründen. 

§ 7 

Bewertung der Prüfungsleistungen, 
Gesamtnote 

(1) 1 Die einzelnen Prüfungsleistungen werden 
wie folgt bewertet: 

Note 1 sehr gut 

Note 2 gut 

Note 3 

Note 4 

Note 5 

Note 6 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend. 

2Zwischennoten sind nicht zulässig. 

(2) lIst aus den Bewertungen von mehreren Prü
fungsleistungen eine Note zu bilden, so ist die 
Notensumme durch die Zahl der Prüfungsleistun
gen unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewich
tung zu teilen. 2Die Note wird auf zwei Dezimal
stellen berechnet ; die dritte Dezimalstelle bleibt 
unberücksichtigt. 3Es ergibt ein so errechneter 
Zahlenwert 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 
die Note "sehr gut", 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 
die Note "gut" , 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 
die Note" befriedigend" , 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 
die Note "ausreichend", 

von 4,51 bis einschließlich 5,50 
die Note "mangelhaft" , 

von über 5,50 die Note " ungenügend" . 

(3) Die Gesamtnote für die Prüfung lautet b ei 
einem Notendurchschnitt 

von 1,00 bis einschließlich 1,50 
"mit Auszeichnung bestanden" , 

von 1,51 bis einschließlich 2,50 
"gut bestanden" , 

von 2,51 bis einschließlich 3,50 
"befri edigend bestanden" , 

von 3,51 bis einschließlich 4,50 
"bestanden" . 

§ 8 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, 
Prüfungszeugnis 

(1) lAn der Prüfung Teilnehmende, die die Staat
liche Prüfung bestanden haben, erhalten ein Zeug
nis nach Anlage 1 oder Anlage 2, aus dem die Noten 
der einzelnen Prüfungsgegenstände und die Ge
samtnote nach Notenstufe und Zahlenwert zu erse
hen sind. 2Wer die Prüfung bestanden hat, ist be
rechtigt, sich als "Staatlich geprüfter Lehrer der 
Kurzschrift" bzw. "Staatlich geprüfte Lehererin 
der Kurzschrift" oder "Staatlich geprüfter Lehrer 
der Textverarbeitung" bzw. "Staatlich geprüfte 
Lehrerin der Textverarbeitung" zu bezeichnen. 

(2) 1 An der Prüfung Teilnehmende, die eine Prü
fung nicht bestanden haben, erhalten darüber eine 
Bescheinigung, aus der die Gründe des Nichtbeste
hens ersichtlich sind. 2S obald feststeht , daß an der 
Prüfung Teilnehmende die Prüfung nicht bestan
den haben, sind sie von der wei teren Teilnahme a us
geschlossen. 

§ 9 

Wiederholung der Prüfung 

(1) 1 Bewerber, die die Prüfung nicht bestanden 
haben oder bei denen sie als nicht bestanden gilt, 
können die Prüfung einmal wiederholen. 2Eine 
zweite Wiederholung ist ausnahmsweise mit Ge
nehmigung des Staatsministeriums für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst möglich. 3Die Prü
fung ist im gesamten Umfang zu wiederholen. 
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(2) l ZU Verbesserung der Gesamtnote kann die 
Prüfung einmal wiederholt werden. 2Die Prüfung 
kann nur im gesamten Umfang und innerhalb VOn 
drei Jahren wiederholt werden. 3Die an der Prü
fung Teilnehmenden haben die Wahl, welches Prü
fungsergebnis sie gelten lassen wollen. 4Eritschei
den sie sich für das Ergebnis der Wiederholungs
prüfung, so haben sie zugleich mit der Erklärung 
das frühere Zeugnis zurückzugeben; sie erhalten 
dann ein Zeugnis mit dem Ergebnis der Wieder
holungsprüfung. 

Abschnitt II 

Gemeinsame Bestimmungen 
für die Prüfung 

§1O 

Gliederung der Prüfung 

Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche, 
eine unterrichtspraktische und eine mündliche 
Prüfung. 

§11 

Schriftliche Prüfung 

(1) Die an der Prüfung Teilnehmenden werden 
nach Maßgabe der Abschnitte III und IV schriftlich 
geprüft . 

(2) lDie Prüfungsaufgaben werden für alle an 
der Prüfung Teilnehmenden vom Staatsministe
rium für Unterricht, Kultus , Wissenschaft und 
Kunst einheitlich gestellt. 2Gleiche Prüfungs auf
gaben sind an allen Prüfungsorten zur selben Zeit 
zu bearbeiten. 

(3) Die Vorschriften der Allgemeinen Prüfungs
ordnung über die schriftliche Prüfung sind anzu
wenden. 

(4) Grobe Verstöße gegen die sprachliche und 
äußere Form können sich auf die Bewertung aus
wirken. 

§ 12 

Unterrichtspraktische Prüfung 

(1) 1 Die im Rahmen des Prüfungsgegenstandes 
Pädagogik durchzuführende unterrichtsprakti
sche Prüfung besteht aus einer Lehrprobe VOn etwa 
45 Minuten Dauer. 2Die Lehrprobe wird VOn einer 
Kommission abgenommen, die aus dem vorsitzen
den und mindestens einem weiteren Mitglied be
steht. 

(2) 1 Die Lehrproben finden Vor Klassen öffent
licher oder staatlich anerkannter Schulen statt, die 
die an der Prüfung teilnehmende Person wenig
stens VOn einem Unterrichtsbesuch kennt; -an der 
Prüfung Teilnehmende ohne Vollzeitausbildung 
können auf den Unterrichtsbesuch verzichten. 
2Der Stoff einer Lehrprobe muß sich in den Unter
richtsgang der jeweiligen Klasse organisch einfü
gen und darf nicht vorher behandelt werden. 3Er ist 
so abzugrenzen, daß er in einer Unterrichtsstunde 
bewältigt werden kan~. 

(3) Das Thema das Lehrprobe wird der an der 
Prüfung teilnehmenden Person eine Woche vor der 
Lehrprobe bekanntgegeben. 

(4) lVor Beginn der Lehrprobe hat die an der 
Prüfung teilnehmende Person dem vorsitzenden 
Mitglied der Prüfungskommission einen kurz ge
faßten schriftlichen Entwurf auszuhändigen, aus 
dem Ziele und Aufbau der als Lehrprobe durchzu
führenden Unterrichtsstunde ersichtlich sind. 2Der 
an der Prüfung teilnehmenden P erson ist Gelegen
heit zu geben, sich nach der Lehrprobe und vor 
Festsetzung der Note zum Verlauf der Lehrprobe zu 
äußern. 3Die Prüfungskommission kann VOn sich 
aus Fragen an die an der Prüfung teilnehmende 
Person im Anschluß an die Lehrprobe stellen. -

(5) l Gehört die für die betreffende Unterrichts
stunde zuständige Lehrkraft der Prüfungskommis
sion nicht an, so ist sie zur Lehrprobe beizuziehen. 
2Sie wirkt bei der Notengebung beratend mit. 

(6) lDie Lehrprobe ist noch am gleichen Tag 
durch die Kommissionsmitglieder zu bewerten. 
2Bei abweichender Bewertung sollen die Prüfenden 
eine Einigung versuchen. 3Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so erhält die an der Prüfung teil
nehmende Person die Note, die sich gemäß § 7 
Abs. 1 und 2 aus den Bewertunge~ der einzelnen 
Kommissionsmitglieder ergibt. 4Uber die Lehr
probe ist eine Niederschrift zu erstellen, aus der 
Verlauf, Vorzüge und Schwächen der Lehrprobe 
und die Bewertung hervorgehen. 5Die Nieder
schrift ist von den Mitgliedern der Prüfungskom
mission zu unterschreiben. 

§ 13 
Mündliche Prüfung 

(1) Die an der Prüfung Teilnehmenden werden 
nach Maßgabe der Abschnitte III und IV geprüft. 

(2) lFür jede mündliche Prüfung wird eine Prü
fungskommission aus mindestens zwei Prüfenden 
gebildet. 2Die Prüfungs zeit richtet sich nach den 
Bestimmungen in den Abschnitten III und IV. 3Die 
Mitglieder der Prüfungskommission müssen bei 
der Prüfung ständig anwesend sein. 4J ede an der 
Prüfung teilnehmende Person ist einzeln zu prüfen. 

(3) 1 Für die Bewertung der Leistung der an der 
Prüfung Teilnehmenden in der mündlichen Prü~ung 
gilt § 12 Abs. 6 Sätze 1 bis 3 entsprechend. 2Uber 
jede mündliche Prüfung ist von einer prüfenden Per
SOn eine Niederschrift zu fertigen. 3In ihr werden 
der Zeitpunkt des Beginns und des Endes der münd
lichen Prüfung und die darin gestellten Hauptfra
gen, die Bewertung der Leistung der an der Prüfung 
Teilnehmenden durch jede prüfende Person und die 
endgültige Note festgehalten. 4In der Niederschrift 
ist außerdem anzugeben, ob die Note durch Eini
gung der Prüfenden zustande kam. 5 Die Nieder
schrift wird VOn den Prüfenden unterschrieben. 

§14 

Unterschleif und Beeinflussungsversuch 

Die Vorschriften der Allgemeinen Prüfungsord
nung über Unterschleif und Beeinflussungsversuch 
sind anzuwenden. 



200 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 7/1994 

§ 15 

Rücktritt, Verhinderung, Versäumnis 

(1) 1Treten an der Prüfung Teilnehmende nach 
der Zulassung und vor dem ersten Prüfungstermin 
zurück, so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht 
bestanden. 

2Dies gilt nicht, wenn die an der Prüfung Teilneh
menden aus Gründen, die sie nicht zu vertreten 
haben, die Prüfung nicht ablegen können. 

(2) 1 Können an der Prüfung Teilnehmende aus 
Gründen, die sie nicht vertreten haben, die Prüfung 
nur zum Teil ablegen, so haben sie die Verhinde
rung unverzüglich beim vorsitzenden Mitglied des 
Prüfungsausschusses nachzuweisen, im Falle der 
Erkrankung durch amtsärztliches Zeugnis. 2Sie 
können die fehlenden Prüfungsleistungen in einer 
späteren Prüfung innerhalb von drei Jahren nach
holen. 

(3) Versäumen an der Prüfung Teilnehmende 
einen einzelnen Prüfungstermin ohne genügende 
Entschuldigung, so wird die an diesem Termin zu 
erbringende Prüfungsleistung mit "ungenügend" 
bewertet. 

(4) Haben sich an der Prüfung Teilnehmende 
einer Prüfung unterzogen, so können nachträglich 
gesundheitliche Gründe, denen zufolge die Prü
fungsleistung nicht gewertet werden soll, nicht aner
kannt werden, es sei denn, daß das Vorliegen solcher 
Gründe unverzüglich geltend gemacht und beim 
Prüfungs ausschuß schriftlich nachgewiesen wird. 

§ 16 
Rechtsbehelfe gegen Prüfungsentscheidungen 

Prüfungsentscheidungen, die Verwaltungsakte 
sind, können nach den Vorschriften der Verwal
tungsgerichtsordnung angefochten werden. 

Abschnitt III 

Besondere Bestimmungen für die 
Staatliche Prüfung für Lehrkräfte 

der Kurzschrift 

§ 17 

Prüfungsanforderungen und Prüfungs gegenstände 

(1) Grundlage der Prüfung ist die Deutsche Ein
heitskurzschrift nach der jeweils geltenden Amt
lichen Systemurkunde. 

(2) Prüfungsgegenstände sind: 

1. Theorie der Kurzschrift, 

2. Praxis der Kurzschrift, 

3. Pädagogik. 

§ 18 

Schriftliche Prüfung 

(1) 1Die schriftliche Prüfung umfaßt alle Prü
fungsgegenstände gemäß § 17 Abs. 2. 2Es sind theo
retische und praktische Aufgaben zu bearbeiten. 

(2) 1 Im Prüfungsgegenstand Theorie der Kurz
schrift sind Aufgaben aus folgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

1. Amtliche Systemurkunde der Deutschen Ein-
heitskurzschrift (Verkehrs- und Schnellschrift), 

2. Allgemeine Kurzschriftlehre, 

3. Geschichte der Kurzschrift. 

2Die Arbeitszeit beträgt insgesamt 180 Minuten. 

(3) Im Prüfungsgegenstand Praxis der Kurz
schrift sind folgende Aufgaben zu bearbeiten: 

1. Prüfungsteil Übertragungsaufgaben 

Übertragung von zwei in Langschrift vorgeleg
ten Texten 

a) in Verkehrsschrift im Umfang von 500 Silben, 

b) in Schnellschrift (Eil- und Redeschrift) im 
Umfang von 300 Silben. 

Die Arbeitszeit beträgt für die Übertragungsauf
gabe in Verkehrsschrift 40 Minuten und für die 
Ubertragungsaufgabe in Schnellschrift 30 Mi
nuten. 

2. Prüfungsteil Texterfassung 

Zum Nachweis der Schreibfertigkeit ist ein 
Diktat von fünf Minuten Dauer bei einer Ansa
gegeschwindigkeit von mindeste.~s 150 Silben in 
der Minute aufzunehmen. Die Ubertragung ist 
entweder mit einem Textsys~em oder hand
schriftlich anzufertigen. Die Ubertragungszeit 
beträgt bei 150 Silben in der Minute bei der 
Übertragung mit einem Textsystem 50 Minuten, 
bei handschriftlicher Übertragung 60 Minuten. 
Die Übertragungszeit verlängert sich bei einer 
Steigerung der Ansagegeschwindigkeit um je 
10 Silben/Minute teweils um fünf Minuten. Die 
handschriftliche Ubertragung ~arf nicht mit 
Bleistift erfolgen. Während der Ubertragung ist 
die Benützung eines Rechtschreibwört~!-,buches 
zulässig. Das Stenogramm ist mit der Ubertra
gung abzugeben und muß in der ursprünglichen 
Form erhalten bleiben. Berichtigungen und 
Ergänzungen müssen eindeutig erkenribar sein. 
Der Ansage wird eine Probeansage von etwa 
einer Minute Dauer vorangestellt ; die Teilnahme 
ist freiwillig. 

Bewerber, die älter als 45 Jahre sind, können bei 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses auf 
Antrag vom Prüfungsteil Schreibfertigkeit be
freit werden. Im Prüfungszeugnis ist ein entspre
chender Vermerk anzubringen. 

(4) 11m Prüfungsgegenstand Pädagogik sind je 
eine Aufgabe aus der Schulpädagogik, aus der 
Fachdidaktik und der Methodik des Kurzschriftun -
terrichts zu bearbeiten. 2Die Prüfung dauert min
destens 120 Minuten. 

(5) 1Bei der Bewertung der Aufgaben der Prü
fungsgegenstände Theorie der Kurzschrift und 
Pädagogik ist die sprachliche Gestaltung einzube
ziehen. 2Ebenso kann die äußere Form berücksich
tigt werden. 

(6) Die Leistungen im Prüfungs gegenstand Pra
xis der Kurzschrift sind wie folgt zu bewerten: 
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1. Prüfungsteil Übertragungsaufgaben 

1.1 Als Fehler gilt jeder Verstoß gegen die Amtliche 
Systemurkunde der Deutschen Einheitskurz
schrift. Bei Ungenauigkeiten in der Zeichen
und Schriftgestaltung kann die Note um eine 
Stufe herabgesetzt werden. Keine Fehler sind 

a) Konsequenzfehler, 

b) Wiederholungfehler. 

1.2 Die Noten sind wie folgt zu bilden: 

a) Verkehrsschrift 

sehr gut bei 0 Fehlern, 
gut bei 1 und 2 Fehlern, 
befriedigend bei 3 und 4 Fehlern, 
ausreichend bei 5 und 6 Fehlern, 
mangelhaft bei 7 bis 9 Fehlern, 
ungenügend bei 10 und mehr Fehlern. 

b) Schnellschrift 

sehr gut bei 0 Fehlern, 
gut bei 1 und 2 Fehlern, 
befriedigend bei 3 und 4 Fehlern, 
ausreichend bei 5 und 6 Fehlern, 
mangelhaft bei 7 und 8 Fehlern, 
ungenügend bei 9 und mehr Fehlern. 

2. Prüfungsteil Texterfassung 

2.1 Grundlage für die Bewertung ist die Über
tragung. Es muß ersichtlich sein, daß die Über
tragung anhand des Stenogramms gefertigt 
wurde. 

2.2 Ganze Fehler sind 

a) jedes falsche, ausgelassene oder hinzuge
fügte sinntragende Einzelwort (Substantiv, 
Adjektiv, Verb) , 

b) Verstöße gegen die Sprachlehre (Gramma
tik) , 

c) Verstöße gegen die Zeichensetzung, wenn 
der Sinn geändert wird. 

2.3 Viertelfehler sind 

a) jedes sinntragende Einzelwort, für das ein 
anderes von gleicher oder annähernd glei
cher Bedeutung eingesetzt ist, 

b) jedes falsche, ausgelassene oder hinzuge
fügte nichtsinntragende Einzelwort, 

c) umgestellte Wörter, wenn der Sinn nicht ge
ändert wird, 

d) Rechtschreibfehler, 

e) nichtsinntragende Satzzeichenfehler. 

2.4 Lücken 

Bei Lücken von mehreren aufeinanderfolgen
denWörtern 

a) mit Sinnträgern zählt das erste Wort als gan
zer Fehler, die folgenden fehlenden Wörter 
zählen jeweils als Viertelfehler, 

b) ohne Sinnträger zählt jedes Wort als Viertel
fehier. 

2.5 Keine Fehler sind 
a) Konsequenzfehler, 

b) Wiederholungsfehler (bei Satzzeichen nur in 
gleichgelagerten Fällen), 

c) offensichtliche Hörfehler, die im Steno
gramm eindeutig feststellbar sind und deren 
Ubertragung einen Sinn ergibt, 

d) offensichtliche Tastfehler bei der Übertra
gung mit einem Textsystem. 

2.6 Die Noten sind wie folgt zu bilden: 

sehr gut bei 0-3/ 4 Fehlern 
gut bei 1-1 % Fehlern 
befriedigend bei 2-3 % Fehlern 
ausreichend bei 4-5 % Fehlern 
mangelhaft bei 6-7 % Fehlern 
ungenügend bei 8 und mehr Fehlern. 

Bei schnelleren Ansagen ändert sich der Bewer
tungsschlüssel in der Weise, daß sich die Fehler
grenzen bei einer Steigerung um je 10 Silben/ 
Minute um einen Viertelfehler je Notenstufe er
höhen. 

2.7 Die Note ungenügend ist außerdem zu erteilen, 
wenn 

a) das Stenogramm nicht abgegeben wurde, 

b) die Ansage oder wesentliche Teile der An
sage in Langschrift aufgenommen wurden, 

c) größere Textergänzungen, die auf Grund des 
Stenogramms nicht ergänzbar sind, vorge-
nommen wurden, . 

d) Unterschleif oder Täuschung vorliegt. 

§ 19 

Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt die Prüfungs
gegenstände: 

1. Theorie der Kurzschrift, 

2. Pädagogik. 

(2) Der Prüfungsgegenstand Theorie der Kurz
schrift erstreckt sich auf die Bereiche Amtliche 
Systemurkunde der Deutschen Einheitskurzschrift 
(Verkehrs- und Schnellschrift), Allgemeine Kurz
schriftlehre und Geschichte der Kurzschrift. 

(3) Der Prüfungsgegenstand Pädagogik er
streckt sich auf die Bereiche Schulpädagogik, 
Fachdidaktik der Kurzschrift und Methodik des 
Kurzschriftun terrich ts . 

(4) Die mündliche Prüfung dauert mindestens 
40 Minuten. 

§ 20 

Ergebnis der Prüfung 

(1) In den eipzelnen Prüfungsgegenständen wer
den die Endnoten wie folgt ermittelt: 

1. Im Prüfungsgegenstand Theorie der Kurzschrift 
wird die Endnote aus den Ergebnissen der schrift
lichen und mündlichen Prüfung gebildet. Dabei 
zählen die schriftliche Prüfung zweifach, die 
mündliche Prüfung einfach; der Teiler ist drei. 
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2. Im Prüfungsgegenstand Praxis der Kurzschrift 
wird die En.~note aus den Ergebnissen der Prü
fungsteile Ubertragungsaufgaben und Texter
~~ssung gebildet. Dabei zählen der Prüfungs teil 
Ubertragungsaufgaben und der Prüfungsteil 
Texterfassung jeweils einfach; der Teiler ist zwei. 

3. Im Prüfungsgegenstand Pädagogik wird die 
Endnote aus den Ergebnissen der schriftlichen, 
der unterrichtspraktischen und der mündlichen 
Prüfung gebildet. Dabei zählen die schriftliche 
Prüfung zweifach, die unterrichtspraktische 
Prüfung dreifach und die mündliche Prüfung 
einfach; der Teiler ist sechs. 

(2) Die Gesamtnote wird auf Grund des Durch
schnittswerts aus der gemäß Absatz 1 ermittelten 
Endnote mit folgender Gewichtung errechnet: 

1. Theorie der Kurzschrift 

2. Praxis der Kurzschrift 

3. Pädagogik 

dreifach, 

zweifach, 

dreifach. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 
die Gesamtnote "bestanden" erreicht wurde, so
fern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. in der unterrichtspraktischen Prüfung oder 

2. in den Prüfungsgegenständen Theorie der Kurz
schrift (§ 18 Abs.2) und Pädagogik (§ 18 Abs. 4) 
nicht jeweils wenigstens die Endnote "ausrei
chend" erreicht wurde oder 

3. im Prüfungsgegenstand Praxis der Kurzschrift 
(§ 18 Abs.3 Nr.l) die Übertragung in die Ver
kehrsschrift und die Übertragung in die Schnell
schrift (Eil- und Redeschrift) nicht jeweils 
wenigstens mit "ausreichend" bewertet werden 
können. 

Abschnitt IV 

Besondere Bestimmungen für die 
Staatliche Prüfung für Lehrkräfte 

der Textverarbeitung 

§ 21 

Prüfungsanforderungen und 
Prüfungsgegenstände 

(1) Grundlage der Prüfung sind das 10-Finger
Tastschreiben und einschlägige Normen der Büro
kommunikation, insbesondere der Textverarbei
tung. 

(2) Prüfungsgegenstände sind: 

1. Theorie der Textverarbeitung, 

2. Praxis der Textverarbeitung, 

3. Pädagogik. 

§ 22 

Schriftliche Prüfung 

(1) lDie schriftliche Prüfung umfaßt alle Prü
fungsgegenstände gemäß § 21 Abs. 2. 2Es sind theo
retische und praktische Aufgaben zu bearbeiten. 

(2) 11m Prüfungsgegenstand Theorie der Text
verarbeitung sind Aufgaben aus folgenden Berei
chen zu bearbeiten: 

1. Grundlagen der Informationsverarbeitung, 

2. Betriebssysteme, 

3. Anwenderprogramme für Textverarbeitung, 

4. Hardwarelösungen, 

5. organisatorische, sprachliche, ökologische und 
ergonomische Prinzipien der Textverarbeitung, 

6. einschlägige Normen, 

7. Entwicklungsgeschichte der Schreibtechnik. 

2Die Arbeitszeit beträgt 180 Minuten. 

(3) Im Prüfungsgegenstand Praxis der Textver
arbeitung sind folgende Aufgaben unter Berück
sichtigung der Normen DIN 5008 und DIN 5009 
sowie der Korrekturvorschriften (Norm DIN 16 511) 
zu bearbeiten: 

1. Prüfungsteil Texterfassung 

Es ist ein mittelschwerer Text mit einer Ge
schwindigkeit von mindestens 220 Anschlägen 
in der Minute abzuschreiben. Die Schreib dauer 
beträgt 10 Minuten. Der Ausdruck erfolgt außer
halb der Arbeitszeit. 

Für Bewerber, die älter als 45 Jahre sind, und 
für Körperbehinderte kann bei Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses auf Antrag eine 
Schreibfertigkeit unter 220 Anschlägen zuge
lassen werden. In diesem Fall ist im Prüfungs
zeugnis ein entsprechender Vermerk anzubrin
gen. 

2. Prüfungsteil Textgestaltung 

a) Gestaltung eines A4-Briefes nach Stichwor
ten 

Nach Stich worten ist ein A 4-Brief im Umfang 
von mindestens 15 Zeilen im Briefkern mi ttels 
Textsystem oder Schreibmaschine formge
recht zu gestalten. 

Die Stichworte können gegebenenfalls kurz
schriftlich festgehalten werden. 

Die Arbeitszeit beträgt 30 Minuten. Der Aus
druck erfolgt außerhalb der Arbeitszeit. 

b) Bearbeiten eines Textes nach Autorenkorrek
tur 

Ein abgespeicherter Text von etwa 1 500 An
schlägen ist zu laden und nach Autorenkor
rektur mit 20 verschiedenen Veränderungen 
zu bearbeiten und abzuspeichern. Die Arbeits
zeit beträgt 20 Minuten. Der Ausdruck erfolgt 
außerhalb der Arbeitszeit . 

c) Einsetzen von Korrekturzeichen 

In eine Textvorlage im Umfang von etwa 
1500 Anschlägen sind mindestens 20 ver
schiedene Korrekturzeichen einzusetzen. 
Wiederholungen sind unzulässig. 

Die Arbeitszeit beträgt 15 Minuten. 
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3. Prüfungsteil Textorganisation 

Der Prüfungsausschuß stellt eine der folgenden 
Aufgaben zur Bearbeitung: 

a) Serienbrief 

Anlegen einer Steuerdatei mit fünf Datensät
zen und Erfassen einer Serientextdatei im 
Umfang von etwa 1200 Anschlägen nach 
maschinenschriftlicher Vorlage und Spei
chern auf Datenträger. 

Auszudrucken sind die Steuerdatei, die Serien
textdatei und mindestens zwei verschiedene 
individuelle Brieflösungen. 

b) Bausteinverarbeitung 

Anlegen bzw. Erweitern einer Bausteindatei 
(mindestens 10 Bausteine, darunter 4 Bau
steine mit Variablen) nach maschinenschrift
licher Vorlage oder gegebenenfalls nach kurz
schriftlicher Aufnahme. 

Erstellen eines Bausteinbriefes nach Schreib
auftrag und gegebenenfalls Ausdruck der ge
samten Bausteindatei. 

c) Gestaltung eines Layouts 

Integration von Texten mit anderen Program
men bzw. Programmteilen. 

Die Arbeitszeit beträg 30 Minuten. Der Aus
druck erfolgt außerhalb der Arbeitszeit. 

(4) 11m Prüfungsgegenstand Pädagogik sind je 
eine Aufgabe aus der Schulpädagogik, der Fach
didaktik und der Methodik des Textverarbeitungs
unterrichts zu bearbeiten. 2Die Arbeitszeit beträgt 
mindestens 120 Minuten. 

(5) 1Bei allen praktischen Prüfungen nach Ab
satz 3 ist Sofortkorrektur zulässig. 2Die Lösungen 
dieser Aufgabe sind auf Datenträger zu speichern. 

(6) 1 Bei der Bewertung der Aufgaben der Prü
fungsgegenstände Theorie der Textverarbeitung 
und Pädagogik ist die sprachliche Gestaltung ein
zubeziehen. 2Ebenso kann die äußere Form berück
sichtigt werden. 

(7) Die Leistungen im Prüfungsgegenstand Pra
xis der Textverarbeitung sind wie folgt zu bewerten: 

Jeder Prüfungsteil nach Absatz 3 ist einzeln zu be
werten. Grundlage für die Bewertung der Arbeiten 
nach Absatz 3 Nrn.1a, 2a, 2b und 2c ist das form
gerecht gestaltete Schriftstück. 

1. Prüfungsteil Texterfassung 

Als Anschlag zählt jeder Tastenanschlag 
(auch Umschaltung und Zeilenschaltung). 
Maßgebend für die Feststellung der An
schlagsumme ist die Vorlage; ausgelassene 
Anschläge werden abgezogen, zuviel ge
schriebene dazugezählt. Fehler im letzten 
Wort der Abschrift werden nicht gezählt. 

Fehler sind 

a) verlorene Grundstellung, 

b) Tastfehler, 

c) Zeilenschaltfehler, 

d) ausgelassene Zeile(n), 

e) doppelt geschriebene Zeile(n), 

f) Leerschrittfehler, 
• 

g) Leerzeichenfehler. 

Mehrere Fehler in einem Wort werden als ein 
Fehler gewertet. In zusammengesetzten Wör
tern, die mit Bindestrich verbunden sind, gilt 
jeder Wortteil als Wort. Nur als ein Fehler 
wird gewertet, wenn ein sich wiederholendes 
Wort mehrfach in der gleichen Art falsch ge
schrieben wurde. 

Die Noten sind wie folgt zu bilden: 

sehr gut 

gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

bis einschließlich 0,080 % Feh
lerquote 
bei 0,081-0,160 % Fehlerquote 
bei 0,161-0,240 % Fehlerquote 
bei 0,241-0,350 % Fehlerquote 
bei 0,351-0,500 % Fehlerquote 
bei 0,501 % und mehr Fehler
quote. 

Die Note ungenügend wird außerdem erteilt, 
wenn die in § 22 Abs. 3 Nr.3 geforderte Min
destgeschwindigkeit nicht erreicht wird. 

2. Prüfungsteil Textgestaltung 

2.1 A4-Brief nach Stichworten (gegebenenfalls 
nach Steno gramm aufnahme) 

2.1.1 Ganze Fehler sind 

a) jeder Fehler nach der Fehlerliste für den 
Prüfungsteil Texterfassung, 

b) jeder Verstoß gegen die Norm DIN 5008, 

c) jedes fehlende bzw. nicht behandelte Stich
wort, 

d) jede sachlich und inhaltlich falsche Formu
lierung, 

e) Verstöße g~gen die Sprachlehre (Gramma
tik), 

f) jeder sinnstörende Satzzeichenfehler, 

g) jede Nichtbeachtung einer Einrückung 
oder Hervorhebung. 

2.1.2 Viertelfehler sind 

a) jeder Rechtschreibfehler, 

b) jeder nichtsinnstörende Satzzeichenfehler. 

2.1.3 Keine Fehler sind 

a) Konsequenzfehler, 

b) Wiederholungsfehler (bei Satzzeichen nur 
in gleichgelagerten Fällen), 

c) offensichtliche Hörfehler. 

2.1.4 Die Noten sind wie folgt zu bilden: 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

bei Obis 314 Fehlern 
bei 1 bis 1 3J4 Fehlern 
bei 2 bis 3 3J4 Fehlern 
bei 4 bis 5 3J4 Fehlern 
bei 6 bis 7 Fehlern 
bei mehr als 7 Fehlern. 
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2.2 Bearbeitung eines Textes nach Autorenkor
rektur 

Ganze tehler sind 

a) jeder Fehler nach der Fehlerliste für den 
Prüfungsteil Texterfassung, 

b) jeder Verstoß gegen die Norm DIN 5008, 

c) jede nicht beachtete oder falsch ausge
führte Autorenkorrektur, 

d) j.~der sinnstörende Fehler (z. B. durch 
Uberschreiben, Löschen oder Einfügen), 

e) jedes falsche, zuviel geschriebene, feh
lende oder umgestellte Satzzeichen, 

f) jedes falsche, zuviel geschriebene, feh
lende oder umgestellte Wort, 

g) jede nicht erfaßte, an falscher Stelle einge-
fügte, umgestellte oder gelöschte Zeile, 

h) jeder Absatzfehler, 

i) jeder Rechtschreibfehler, 

k) jeder Satzzeichenfehler. 

2.3 Einsetzen von Korrekturzeichen in eine Text
vorlage 

3. 

Ganze Fehler sind 

a) jedes falsche Korrekturzeichen, 

b) jedes falsch eingesetzte Korrekturzeichen, 

c) jedes fehlende Korrekturzeichen, 

d) jedes nicht am Rand wiederholte Korrek
turzeichen, soweit nach Norm eine Wieder
holung erforderlich ist. 

Textorganisation 

Für jede der gewählten Arbeiten gilt: 

Ganze Fehler sind 

a) jeder Fehler nach der Fehlerliste für den 
Prüfungsteil Texterfassung, 

b) jeder Verstoß gegen die Norm DIN 5008, 

c) jedes falsche, zuviel geschriebene, feh
lende oder umgestellte Schriftzeichen, 

d) jedes falsche, zuviel geschriebene, feh-
lende oder umgestellte Wort, 

e) jede Nichtbeachtung einer Hervorhebung, 

f) jeder Absatzfehler, 

g) jeder Rechtschreibfehler, 

h) jeder Satzzeichenfehler, 

i) t~der sinn störende Fehler (z. B. durch 
Uberschreiben, Löschen oder Einfügen), 

k) jede nicht erfaßte, an falscher Stelle einge
fügte, umgestellte oder gelöschte Zeile, 

1) jede fehlende oder falsch eingegebene 
Variable, 

m) jedes falsche oder falsch aufgerufene Da
tenfeld, 

n) jeder falsch aufgerufene Datensatz, 

0) jedes fehlende oder falsch eingegebene 
Steuerfeld. 

(8) Die Noten für die Leistungen nach Absatz 3 
Nm. 2 und 3 sind wie folgt zu bilden: 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

bei 0 bis 1 Fehler, 
bei 2 und 3 Fehlern, 
bei 4 und 5 Fehlern, 
bei 6 und 7 Fehlern, 
bei 8 und 9 Fehlern, 
bei mehr als 9 Fehlern. 

§ 23 

Mündliche Prüfung 

(1) IDie mündliche Prüfung umfaßt die Prü
fungsgegenstände 

1. Theorie der Textverarbeitung, 

2. Pädagogik. 

2Die mündliche Prüfung dauert mindestens 40 Mi
nuten. 

(2) Der Prüfungs gegenstand Theorie der Text
verarbeitung erstreckt sich auf folgende Bereiche: 

1. Grundlagen der Informationsverarbeitung für 
Textverarbei tung, 

2. Betriebssysteme und Anwenderprogramme, 

3. Hardwarelösungen, 

4. organisatorische, sprachliche, ökologische und 
ergonomische Prinzipien der Textverarbeitung, 

5. einschlägige Normen, 

6. Entwicklungsgeschichte der Schreibtechnik. 

(3) Der Prüfungs gegenstand Pädagogik er
streckt sich auf die Bereiche Schulpädagogik, 
Fachdidaktik der Textverarbeitung und Methodik 
des Textverarbeitungsunterrichts. 

§ 24 

Ergebnis der Prüfung . 

(1) In den einzelnen Prüfungsgegenständen wer
den die Endnoten wie folgt ermittelt: 

1. Im Prüfungsgegenstand Theorie der Textver
arbeitung wird die Endnote aus den Ergebnissen 
der schriftlichen und mündlichen Prüfung gebil
det. Dabei zählen die schriftlichen Prüfungen 
zweifach, die mündliche Prüfung einfach; der 
Teiler ist drei. 

2. Im Prüfungsgegenstand Praxis der Textver
arbeitung wird die Endnote aus den Ergebnissen 
der Prüfungsteile Texterfassung, Textgestaltung 
und Textorganisation gebildet. Dabei zählen der 
Prüfungsteil Texterfassung einfach, der Prü
fungsteil Textgestaltung zweifach und der Prü
fungsteil Textorganisation zweifach; der Teiler 
ist fünf. 

3. Im Prüfungsgegenstand Pädagogik wird die 
Endnote aus den Ergebnissen der schriftlichen, 
der unterrichtspraktischen und der mündlichen 
Prüfung gebildet. Dabei zählen die schriftliche 
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Prüfung zweifach, die unterrichtspraktische 
Prüfung dreifach und die mündliche Prüfung 
einfach; der Teiler ist sechs. 

(2) Die Gesamtnote wird auf Grund des Durch
schnittswerts aus den gemäß Absatz 1 nach den lan
desrechtlichen Bestimmungen ermittelten Endno
ten mit folgender Gewichtung errechnet : 

1. Theorie der Textverarbeitung 

2. Praxis der Textverarbeitung 

3. Pädagogik 

dreifach, 

zweifach, 

dreifach. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 
die Gesamtnote "ausreichend" erreicht wurde, so
fern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn 

1. in der unterrichtspraktischen Prüfung oder 

2. im Prüfungsgegenstand Theorie der Textver
arbeitung (§ 22 Abs.2) und Pädagogik (§ 22 
Abs. 4) nicht jeweils wenigstens die Endnote 
"ausreichend" erreicht wurde oder 

3. im Prüfungsgegenstand Praxis der Textverarbei
tung (§ 22 Abs. 3) die Prüfungsteile Textgestal
tung und Textorganisation nicht jeweils wenig
stens mit "ausreichend" bewertet werden. 

Abschnitt V 

Schlußbestimmungen 

§ 25 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. August 1993 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für 
die Staatlichen Prüfungen für Lehrer der Kurz
schrift und für Lehrer des Maschinenschreibens 
vom 12. April 1983 (GVBI S. 262, BayRS 2038-3-4-
8-4-K) außer Kraft. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Prüfungsordnung 
bleibt auf Antrag bis zum 1. August 1996 auf Bewer
ber, die eine nach dieser Prüfungsordnung abge
legte, aber nicht bestandene Prüfung wiederholen 
oder zur Verbesserung der Gesamtnote nochmals 
zur Prüfung antreten, anwendbar. 

München, den 21. März 1994 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Hans Zeh e t mai r, Staatsminister 
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Bayerisches Staatsministerium 
für Untericht, Kultus, 

Wissenschaft und Kunst 

Zeugnis 
über die Staatliche Prüfung 

für Lehrkräfte der Kurzschrift 

Herr/Frau *) ............. . .... . ........ ..... ..... .. . .. ... ... . . ........................... .. . ........... ........... . ..... . . . ... . 

geboren am ........ ... ...... ...... .. ........... in .................................... .. ... ........ ... ... ..... ... .......... .. 

hat am ............ .... ....... .. .. ...... ........ .. .... vor dem staatlichen Prüfungs ausschuß in 

die Staatliche Prüfung für Lehrkräfte der Kurzschrift abgelegt und mit 
folgendem Ergebnis bestanden: 

Theorie der Kurzschrift ........................... ............ ...................... ( .... , ....... ) 

Praxis der Kurzschrift .. .................. .. ..... ....... ....... .. ............. ... .. ( ... . , .. ..... ) 

Pädagogik .. .......................... .... ............................. ( .... , ....... ) 

Gesamtnote ............................. ......... .................. ( .... , ....... ) 

Der Inhaber dieses Zeugnisses ist berechtigt, sich als 

"Staatlich geprüfte Lehrerin der Kurzschrift" *) 

"Staatlich geprüfter Lehrer der Kurzschrift" *) 

zu bezeichnen . 

........ ..... ......... ... ................ ... ............... ..... , den ........................ ........................ ................ . 

Das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses Ministerialkommissär 

... ............................. ..... ........ ............ .... (Siegel) .... .... .... ......... .......... ...... .... ... .. ..... ......... . 

Der Prüfung lag die Prüfungs ordnung für die Staatlichen Prüfungen für Lehrkräfte 
der Kurzschrift und für Lehrkräfte der Textverarbeitung in der jeweils geltenden 
Fassung zugrunde. 

Notenstufen für die Endnoten: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangel-
haft, ungenügend. . 
Notenstufen für die Gesamtnote: mit Auszeichnung bestanden, gut bestanden, 
befriedigend bestanden, bestanden. 

') Nichtzutreffendes ist zu streichen . 
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Bayerisches Staatsministerium 
für Untericht, Kultus, 
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für Lehrkräfte der Textverarbeitung 

Herr/Frau ') .... ....... .. .. ... ...................................... .... ..... .... .... : ......... ..... ..... .. ..... .... ... ... .... . 

geboren am ........... ... ...................... in ........................... ................ ............................... . 
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Der Inhaber dieses Zeugnisses ist berechtigt, sich als 

"Staatlich geprüfte Lehrerin der Textverarbeitung" *) 

"Staatlich geprüfter Lehrer der Textverarbeitung" *) 

zu bezeichnen . 

.. ... ........ ......... ...... ... .... .. ...................... ..... , den ........................ .... ... ..... ......... ........ ..... ..... . . 

Das vorsitzende Mitglied 
des Prüfungsausschusses Ministerialkommissär 

.... .............. .................. ... ............. .. ....... (Siegel) .... .... .... ....... ........... .. .. .... .............. .... .. .. . 

Der Prüfung lag die Prüfungs ordnung für die Staatlichen Prüfungen für Lehrkräfte 
der Kurzschrift und für Lehrkräfte der Textverarbeitung in der jeweils geltenden 
Fassung zugrunde. 

Notenstufen für die Endnoten: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangel
haft, ungenügend. 
Notenstufen für die Gesamtnote: mit Auszeichnung bestanden, gut bestanden, 
befriedigend bestanden, bestanden. 

') Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
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